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Nr. 13. XXVII. Jahrgang 10. Juli 1920

MITTEILUNGEN über TEXTILINDUSTRIE
Adresse für redaktionelle Beiträge, Inserate u. Expedition: Fritz Kaeser, Metropol, Zürich. — Telephon Selnau 63.97

Neue Abonnements werden daselbst und auf jedem Postbureau entgegengenommen. — Postcheck- und Girokonto VIII 1656, Zürich

Nachdruck, soweit nicht untersagt, ist nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet

Abonnements-Einladung
Mit dem beginnenden 2. Semester gestatten wir uns,
Abonnement auf die „Mi 11e i 1 u n gen über l ex-

t i Ti n d u s t r i e" bestens zu empfehlen. Diese Fachschrift
'st die einzige schweizerische für die gesamte
Textilindustrie, die stetsfort, unterstützt durch tiieh-
T'ge Mitarbeiter, um die Gesamtinteressen derselben sich

bemühen sucht.

Neue Adressen sind gefl. an die Expedition der

"Mitteilungen über T e x t i 1 i n d u s t r i e", M e t r o-

Pol, Zürich l einzusenden.

Die Zeitung ist infolge ihrer guten Verbreitung in Ar-
Zeitgeber- und Angestellten kreisen der Textil-
Ddustrie, auch ein vorzügliches Insertionsorgan. Sie

^ii'd im Bedarfsfall für einschlägige Insertionen, nament-
'loh auch für Stellenangebote und Nachfragen in der
Textilindustrie der fleißigen Benutzung der Interessenten
bestens empfohlen.

Für dre Redaktion, Administration und

Expedition der „Mitteilungen Uber Textilindustrie"

FRITZ KAESER

!E(fi Zoll- und Handelsberichte
* t'«''

Französisches Einfuhrverbot, f.eider hat sich die Annahme,
''as französische Einfuhrverbot sverde auf die gemachten Vor-
Stellungen seitens der unserseits hiedurch betroffenen industriellen
Kreise, sowie seitens der französischen Abnehmer, bis anhin
*"enig verwirklicht. Es bilden sich hieraus durchaus unha.lt-
Kire Zustände im gegenseitigen Handelsverkehr. So wird in der
"N.Z.. Z." vollberechtigt wie folgt geschrieben: Es sind nun-
'"ehr volle zwei Monate seit Inkrafttreten - des französischen Ein-
tulirverbotes für eine Anzahl sogenannter Luxuswaren verflossen,
Tureh welche Maßnahmen insbesondere die Interessen der
schweizerischen S e i d e n s t o f f w e b e r e i in außer-
'""deutlicher Weise benachteiligt werden. In dieser Spanne Zeit
sind zwar auf eindringliches Verlangen der beteiligten Schwei-
tischen Industrie- und Handelskreise von Bern aus Vorstellun-
Sei in Paris erhoben worden, doch ist, soweit das Einfuhrverbot
Ter Schweiz gegenüber in Frage kommt, bisher alles beim alten
Seblieben. Das schon seit einigen Wochen in Paris verbreitete
Gerücht, das auch in der französischen Presse Eingang ge-
'""den hat, wonach alle vor dem 28. April nachweisbar be-
stellten Waren bis zum 16. August dieses Jahres für die Ein-
'Uhr freigegeben würden, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Wir
stehen also immer noch der eigentümlichen Tatsache gegen-
über, daß französische Erzeugnisse, und zwar auch Rohseiden,
Scideitgewebe und seidene Konfektion, unbehindert und in großen
Mengen in die Schweiz gelangen, während den gleichartigen
schweizerischen Waren die französische Grenze verschlossen bleibt.
'Fit sieh in der ablehnenden Haltung der französischen Regie-
""iig berechtigten schweizerischen Interessen gegenüber kein Wan-
Tel vollzogen, so ist dafür in Paris andern Ländern gegenüber Ent-
Scgenkommen bewiesen worden! Zunächst ist der italienischen
Seidenindustrie, gestützt auf ein Abkommen des Jahres 1917,
gestattet worden, Seidenwaren und andere Produkte ungehindert

nach Frankreich einzuführen; dann hat es Belgien verstanden,
für seine Waren ebenfalls Ausnahmen vom französischen Einfuhr-
verbot zu erwirken, und der französischen Presse zufolge hat
auch die spanische Regierung für einzelne Artikel die Einfuhr-
erlaubnis erhalten. Wir haben es also hier mit einer offen-
sichtlichen Benachteiligung der Schweiz zu tun,
die zu den Bestimmungen der noch zu Recht bestehenden Schwei-
zerisch-fran/ösischen Handelsübereinkunft vom Jahre 1906 in
scharfem Widerspruch steht. Auch der durch die schweizerischen
Behörder erfolgte Hinweis auf diese Differenzierung der Schweiz
hat bisher nichts gefruchtet. Dafür müssen wir es erleben, daß
die französische Regierung durch Vermittlung des von ihr unter-
stützten Office Cortimercial français in Zürich in diesen Tagen eine
französische Ausstellung für Konfektion und Mode in Zürich ver-
anstaltet, für welche in der Schweizer Presse Reklame gemacht
wird

Es scheint, daß der Friede und die Bestimmungen des
§ 23 l-.it. c aes Völkerbundsvertrages auf dem Gebiete der
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Frank-
reich noch nicht zur Geltung kommen sollen, denn genau wie

.während des Krieges werden in unserem Lande französische Pro-
pagandaausstellungen durch französische Einfuhrverbote und Ein-
schränkungen aller Art abgelöst, während die Schweiz die einen
und die andern Veranstaltungen ohne Gegenwehr hinnimmt. Die-
ser unwürdige Zustand hat in Zusammenkünften der sclnveizeri-
sehen Seidenfabrikanten und -Händler, die kürzlich stattgefunden
haben, eine scharfe Kritik erfahren. Die Mißstimmung in diesen
Kreisen ist umso größer, als hier nicht nur gewaltige Summen
auf dem Spiele stehen, sondern durch die andauernde Sperre
auch die Lage der schweizerischen Lieferanten sich gegen früher
wesentlich verschlechtert hat. Wünschten noch Ende April und
Anfang Mai die französischen Käufer die schleunige Abliefe-
rung der zum Teil längst bestellten Ware, ' und wurden von
dieser Seite damals dringende Kundgebungen in Paris veranstal-
tet, so hat sich seither das Blatt gewendet, indem der Roh-
seidenabschlag und die auch in Frankreich zutage tretende allge-
meine Zurückhaltung der Detailkundschaft das Interesse der fran-
zösischen Abnehmer an den schweizerischen Erzeugnissen er-
lieblich vermindert hat. So bleibt nunmehr die wirkungsvolle
Unterstützung der Pariser Firmen aus, und an deren Stelle ist
vielfach der Wunsch getreten, sich von der bestellten Ware frei-
zumachen. Die schweizerischen Fabrikations- und Exportfirmen
haben ihre Vertreter erneut und in dringender Form ersucht, bei
den Behörden* dahin zu wirken, daß die Schweiz nunmehr in
k a t e g o r i s c h e r E o r m cf i e rasche Aufhebung des
f r a ri z ö s i s e h e u E infuhr v erbotes. verlange und nöti-
genfalls vor der Ergreifung wirksamer Gegenmaßnahmen nicht
zurückschrecke. Sie wissen sich darin einig mit den andern durch
das Einfuhrverbot geschädigten schweizerischen Industriellen und
Händlern.

Der Frage und deren Lösung kommt eine über die Interessen
der Seidcniiidüstrie hinausgehende grundsätzliche Bedeutung zu.
Findet sich die Schweiz mit dem Vorgehen der französischen
Regierung, die sich vor Ergreifung ihrer Maßnahmen nicht einmal
zu Verhandlungen herbeigelassen hat, ohne weiteres ab, so sind
für die Zukunft die schlimmsten Befürchtungen gerechtfertigt.
Die .schweizerische AusfuhrIndustrie, die neben der Verkürzung
der Arbeitszeit und der Bezahlung außerordentlich hoher Löhne
noch gewaltige Summen in Form von Steuern an den Staat ab-
führen muß und mehr als je mit dem ausländischen Wettbewerb
zu rechnen hat, darf nicht der Willkür preisgegeben werden und
Gefahr laufen, daß ihre au; dem Schutz von Staatsverträgen be-
ruhenden Geschäftsverbindungen mit dem Auslande von einem
Tag zum andern unterbunden werden können, wobei die Dauer
eines solchen unhaltbaren Zustandes erst noch in das- Belieben
der ausländischen Regierung gestellt ist.


	Abonnements-Einladung!

